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Berufsbildungsgesetz (BBiG) 
vom 1. April 2005 

 
§ 1 
Ziele und Begriffe der Berufs-
bildung 
(1) Berufsbildung im Sinne dieses 
Gesetzes sind die Berufsausbil-

dungsvorbereitung, die Be-
rufsausbildung, die berufliche 

Fortbildung und die berufliche 
Umschulung. 

(2) Die Berufsausbildungsvorbe-
reitung dient dem Ziel, durch die 

Vermittlung von Grundlagen für 
den Erwerb beruflicher Hand-

lungsfähigkeit an eine Berufsaus-
bildung in einem anerkannten 

Ausbildungsberuf heranzuführen. 
 

§ 2 
Lernorte der Berufsbildung 
(1) Berufsbildung wird durchge-

führt 
1. in Betrieben der Wirtschaft, in 

vergleichbaren Einrichtungen 
außerhalb der Wirtschaft, insbe-

sondere des öffentlichen Dienstes, 
der Angehörigen freier Berufe und 

in Haushalten (betriebliche 
Berufsbildung), 

2. in berufsbildenden Schulen 
(schulische Berufsbildung) und 

3. sonstigen Berufsbildungsein-
richtungen außerhalb der schuli-

schen und betrieblichen Berufsbil-
dung (außerbetriebliche Berufsbil-

dung). 
(2) Die Lernorte nach Absatz 1 

wirken bei der Durchführung der 

Berufsbildung zusammen Lernort-
kooperation). 

 
§ 3 
Anwendungsbereich 
(1) Dieses Gesetz gilt für die 

Berufsbildung, soweit sie nicht in 
berufsbildenden Schulen durchge-

führt wird, die den Schulgesetzen 
der Länder unterstehen. 

 
§ 5 
Ausbildungsordnung 
(1) Die Ausbildungsordnung hat 

festzulegen 
1. die Bezeichnung des Ausbil-

dungsberufes, der anerkannt wird, 
2. die Ausbildungsdauer; sie soll 

nicht mehr als drei und nicht 
weniger als zwei Jahre betragen, 

3. die beruflichen Fertigkeiten, 

Kenntnisse und Fähigkeiten, die 
mindestens Gegenstand der Be-

rufsausbildung sind (Ausbildungs-
berufsbild), 

4. eine Anleitung zur sachlichen 
und zeitlichen Gliederung der 

Vermittlung der beruflichen Fer-

tigkeiten, Kenntnisse und Fähig-

keiten (Ausbildungsrahmenplan), 
5. die Prüfungsanforderungen. 

 
§ 8 
Abkürzung und Verlängerung 
der Ausbildungszeit 
(1) Auf gemeinsamen Antrag der 
Auszubildenden und Ausbildenden 

hat die zuständige Stelle die Aus-
bildungszeit zu kürzen, wenn zu 

erwarten ist, dass das Ausbil-
dungsziel in der gekürzten Zeit 

erreicht wird. [...] 
 

§ 9 
Regelungsbefugnis 
Soweit Vorschriften nicht beste-
hen, regelt die zuständige Stelle 

die Durchführung der Berufsaus-

bildung im Rahmen dieses Geset-
zes. 

 
§ 10 
Vertrag 
(1) Wer andere Personen zur 

Berufsausbildung einstellt (Ausbil-
dende), hat mit den Auszubilden-

den einen Berufsausbildungsver-
trag zu schließen. 

 
§ 11 
Vertragsniederschrift 
(1) Ausbildende haben unverzüg-

lich nach Abschluss des Be-
rufsausbildungsvertrages, spätes-

tens vor Beginn der Berufsausbil-
dung, den wesentlichen Inhalt des 

Vertrages gemäß Satz 2 schriftlich 

niederzulegen; die elektronische 
Form ist ausgeschlossen. 

In die Niederschrift sind mindes-
tens aufzunehmen 

1. Art, sachliche und zeitliche 
Gliederung sowie Ziel der Be-

rufsausbildung, insbesondere die 
Berufstätigkeit, für die ausgebildet 

werden soll, 
2. Beginn und Dauer der Be-

rufsausbildung, 
3. Ausbildungsmaßnahmen au-

ßerhalb der Ausbildungsstätte, 
4. Dauer der regelmäßigen tägli-

chen Ausbildungszeit, 
5. Dauer der Probezeit, 

6. Zahlung und Höhe der Vergü-
tung, 

7. Dauer des Urlaubs, 
8. Voraussetzungen, unter denen 

der Berufsausbildungsvertrag 

gekündigt werden kann, 
9. ein in allgemeiner Form gehal-

tener Hinweis auf die Tarifverträ-
ge, Betriebs- oder Dienstvereinba-

rungen, die auf das Berufsausbil-
dungsverhältnis anzuwenden sind. 

Pflichten der Auszubildenden 
§ 13 
Verhalten während der Be-
rufsausbildung 
 
Auszubildende haben sich zu 

bemühen, die berufliche Hand-
lungsfähigkeit zu erwerben, die 

zum Erreichen des Ausbildungs-
ziels erforderlich ist. Sie sind 

insbesondere verpflichtet, 
1. die ihnen im Rahmen ihrer 

Berufsausbildung aufgetragenen 
Aufgaben sorgfältig auszuführen, 

2. an Ausbildungsmaßnahmen 
teilzunehmen, für die sie nach § 

15 freigestellt werden, 
3. den Weisungen zu folgen, die 

ihnen im Rahmen der Berufsaus-
bildung von Ausbildenden, von 

Ausbildern  oder Ausbilderinnen 

oder von anderen weisungsbe-
rechtigten Personen erteilt wer-

den, 
4. die für die Ausbildungsstätte 

geltende Ordnung zu beachten, 
5. Werkzeug, Maschinen und 

sonstige Einrichtungen pfleglich 
zu behandeln, 

6. über Betriebs- und Geschäfts-
geheimnisse Stillschweigen zu 

wahren. 
 

Pflichten der Ausbildenden 
§ 14 
Berufsausbildung 
(1) Ausbildende haben 

1. dafür zu sorgen, dass den 
Auszubildenden die berufliche 

Handlungsfähigkeit vermittelt wird, 

die zum Erreichen des Ausbil-
dungszieles erforderlich ist, und 

die Berufsausbildung in einer 
durch ihren Zweck gebotenen 

Form planmäßig, zeitlich und 
sachlich gegliedert so durchzufüh-

ren, dass das Ausbildungsziel in 
der vorgesehenen Ausbildungszeit 

erreicht werden kann, 
2. selbst auszubilden oder einen 

Ausbilder oder eine Ausbilderin 
ausdrücklich damit zu beauftragen, 

3. Auszubildenden kostenlos die 
Ausbildungsmittel, insbesondere 

Werkzeuge und Werkstoffe zur 
Verfügung zu stellen, die zur 

Berufsausbildung und zum Able-
gen von Zwischen- und 

Abschlussprüfungen, auch soweit 
solche nach Beendigung des Be-

rufsausbildungsverhältnisses 

stattfinden, erforderlich sind, 
4. Auszubildenden zum Besuch 

der Berufsschule sowie zum Füh-
ren von schriftlichen Ausbildungs-

nachweisen anzuhalten, soweit 
solche im Rahmen der Berufsaus-
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bildung verlangt werden, und 

diese durchzusehen, 

5. dafür zu sorgen, dass Auszubil-
dende charakterlich gefördert 

sowie sittlich und körperlich nicht 
gefährdet werden. 

(2) Auszubildenden dürfen nur 
Aufgaben übertragen werden, die 

dem Ausbildungszweck dienen 
und ihren körperlichen Kräften 

angemessen sind. 
 
§ 15 
Freistellung 
Ausbildende haben Auszubildende 
für die Teilnahme am Berufs-

schulunterricht und an Prüfungen 
freizustellen. Das Gleiche gilt, 

wenn Ausbildungsmaßnahmen 
außerhalb der Ausbildungsstätte 

durchzuführen sind. 

 
§ 20 
Probezeit 
Das Berufsausbildungsverhältnis 

beginnt mit der Probezeit. Sie 
muss mindestens einen Monat 

und darf höchstens vier Monate 
betragen. 

 
§ 21 
Beendigung 
(1) Das Berufsausbildungsverhält-

nis endet mit dem Ablauf der 
Ausbildungszeit. Im Falle der 

Stufenausbildung endet es mit 
Ablauf der letzten Stufe. 

(2) Bestehen Auszubildende vor 
Ablauf der Ausbildungszeit die 

Abschlussprüfung, so endet das 

Berufsausbildungsverhältnis mit 
Bekanntgabe des Ergebnisses 

durch den Prüfungsausschuss. 
(3) Bestehen Auszubildende die 

Abschlussprüfung nicht, so ver-
längert sich das Berufsausbil-

dungsverhältnis auf ihr Verlangen 
bis zur nächstmöglichen Wieder-

holungsprüfung, höchstens um 
ein Jahr. 

 
§ 22 
Kündigung 
(1) Während der Probezeit kann 

das Berufsausbildungsverhältnis 
jederzeit ohne Einhalten einer 

Kündigungsfrist gekündigt werden. 
(2) Nach der Probezeit kann das 

Berufsausbildungsverhältnis nur 
gekündigt werden 

1. aus einem wichtigen Grund 

ohne Einhalten einer Kündigungs-
frist, 

2. von Auszubildenden mit einer 
Kündigungsfrist von vier Wochen, 

wenn sie die Berufsausbildung 
aufgeben oder sich für eine ande-

re Berufstätigkeit ausbilden lassen 

wollen. 

(3) Die Kündigung muss schriftlich 
und in den Fällen des Absatzes 2 

unter Angabe der Kündigungs-
gründe erfolgen. 

(4) Eine Kündigung aus einem 
wichtigen Grund ist unwirksam, 

wenn die ihr zugrunde liegenden 
Tatsachen dem zur Kündigung 

Berechtigten länger als zwei Wo-
chen bekannt sind. Ist ein vorge-

sehenes Güteverfahren vor einer 
außergerichtlichen Stelle eingelei-

tet, so wird bis zu dessen Beendi-
gung der Lauf dieser Frist ge-

hemmt. 
 

§ 24 
Weiterarbeit 
Werden Auszubildende im An-

schluss an das Berufsausbildungs-
verhältnis beschäftigt, ohne dass 

hierüber ausdrücklich etwas ver-
einbart worden ist, so gilt ein 

Arbeitsverhältnis auf unbestimmte 
Zeit als begründet. 

 
§ 27 
Eignung der Ausbildungsstät-
te 
(1) Auszubildende dürfen nur 
eingestellt und ausgebildet wer-

den, wenn 
1. die Ausbildungsstätte nach Art 

und Einrichtung für die Be-
rufsausbildung 

geeignet ist, und 
2. die Zahl der Auszubildenden in 

einem angemessenen Verhältnis 

zur Zahl der Ausbildungsplätze 
oder zur Zahl der beschäftigten 

Fachkräfte steht, es sei denn, 
dass anderenfalls die Berufsaus-

bildung nicht gefährdet wird. 
 

§ 28 
Eignung von Ausbildenden 
und Ausbildern oder 
Ausbilderinnen 

(1) Auszubildende darf nur 
einstellen, wer persönlich ge-

eignet ist. Auszubildende darf nur 
ausbilden, wer persönlich und 

fachlich geeignet ist. 
(2) Wer fachlich nicht geeignet ist 

oder wer nicht selbst ausbildet, 
darf Auszubildende nur dann 

einstellen, wenn er persönlich und 
fachlich geeignete Ausbilder oder 

Ausbilderinnen bestellt, die die 

Ausbildungsinhalte in der Ausbil-
dungsstätte unmittelbar, verant-

wortlich und in wesentlichem 
Umfang vermitteln. 

(3) Unter der Verantwortung des 
Ausbilders oder der Ausbilderin 

kann bei der Berufsausbildung 

mitwirken, wer selbst nicht Aus-

bilder oder Ausbilderin ist, aber 
abweichend von den besonderen 

Voraussetzungen des § 30 die für 
die Vermittlung von Ausbildungs-

inhalten erforderlichen beruflichen 
Fertigkeiten, Kenntnisse 

und Fähigkeiten besitzt und per-
sönlich geeignet ist. 
 
§ 29 
Persönliche Eignung 
Persönlich nicht geeignet ist ins-

besondere, wer 
1. Kinder und Jugendliche nicht 

beschäftigen darf oder 
2. wiederholt oder schwer gegen 

dieses Gesetz oder die auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen Vor-

schriften und Bestimmungen 

verstoßen hat. 
 
§ 30 
Fachliche Eignung 

(1) Fachlich geeignet ist, wer die 
beruflichen sowie die berufs- und 

arbeitspädagogischen Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten be-

sitzt, die für die Vermittlung der 
Ausbildungsinhalte erforderlich 

sind. 
(2) Die erforderlichen beruflichen 

Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten besitzt, wer  

1. die Abschlussprüfung in einer 
dem Ausbildungsberuf entspre-

chenden Fachrichtung bestanden 
hat, [...] 

 

§ 34 
Einrichten, Führen 
(1) Die zuständige Stelle hat für 
anerkannte Ausbildungsberufe ein 

Verzeichnis der  Berufsausbil-
dungsverhältnisse einzurichten 

und zu führen, in das der wesent-
liche Inhalt des Berufsausbil-

dungsvertrages einzutragen ist. 
Die Eintragung ist für Auszubil-

dende gebührenfrei. 
 

§ 37 
Abschlussprüfung 
(1) In den anerkannten Ausbil-
dungsberufen sind Abschlussprü-

fungen durchzuführen. Die Ab-
schlussprüfung kann im Fall des 

Nichtbestehens zweimal wieder-
holt werden. Sofern die 

Abschlussprüfung in zwei zeitlich 

auseinander fallenden Teilen 
durchgeführt wird, ist der erste 

Teil der Abschlussprüfung nicht 
eigenständig wiederholbar. 

(2) Dem Prüfling ist ein Zeugnis 
auszustellen. Ausbildenden wer-
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den auf deren Verlangen die 

Ergebnisse der Abschlussprüfung 

der Auszubildenden übermittelt. 
Sofern die Abschlussprüfung in 

zwei zeitlich auseinander fallen-
den Teilen durchgeführt wird, ist 

das Ergebnis der Prüfungsleistun-
gen im ersten Teil der Abschluss-

prüfung dem Prüfling schriftlich 
mitzuteilen. 

 
§ 38 
Prüfungsgegenstand 
Durch die Abschlussprüfung ist 

festzustellen, ob der Prüfling die 
berufliche Handlungsfähigkeit 

erworben hat. In ihr soll der Prüf-
ling nachweisen, dass er die er-

forderlichen beruflichen Fertigkei-
ten beherrscht, die notwendigen 

beruflichen Kenntnisse und Fähig-

keiten besitzt und mit dem im 
Berufsschulunterricht zu vermit-

telnden, für die Berufsausbildung 
wesentlichen Lehrstoff vertraut ist. 

Die Ausbildungsordnung ist 
zugrunde zu legen. 

 
§ 39 
Prüfungsausschüsse 
(1) Für die Abnahme der Ab-

schlussprüfung errichtet die zu-
ständige Stelle Prüfungsausschüs-

se. Mehrere zuständige Stellen 
können bei einer von ihnen ge-

meinsame Prüfungsausschüsse 
errichten. 

(2) Der Prüfungsausschuss kann 
zur Bewertung einzelner, nicht 

mündlich zu erbringender  Prü-

fungsleistungen gutachterliche 
Stellungnahmen Dritter, insbe-

sondere berufsbildender Schulen, 
einholen. 

(3) Im Rahmen der Begutachtung 
nach Absatz 2 sind die wesentli-

chen Abläufe zu dokumentieren 
und die für die Bewertung erheb-

lichen Tatsachen festzuhalten. 
 
§ 40 
Zusammensetzung, Berufung 
(1) Der Prüfungsausschuss be-
steht aus mindestens drei Mitglie-

dern. Die Mitglieder müssen für 
die Prüfungsgebiete sachkundig 

und für die Mitwirkung im Prü-
fungswesen geeignet sein. 

(2) Dem Prüfungsausschuss müs-
sen als Mitglieder Beauftragte der 

Arbeitgeber und der Arbeitnehmer 

in gleicher Zahl sowie mindestens 
eine Lehrkraft einer berufsbilden-

den Schule angehören. Mindes-
tens 

zwei Drittel der Gesamtzahl der 
Mitglieder müssen Beauftragte der 

Arbeitgeber und der Arbeitnehmer 

sein. Die Mitglieder haben Stell-

vertreter oder Stellvertreterinnen. 
 

§ 43 
Zulassung zur Abschlussprü-
fung 
(1) Zur Abschlussprüfung ist zuzu-

lassen, 
1. wer die Ausbildungszeit zu-

rückgelegt hat oder wessen Aus-
bildungszeit nicht später als zwei 

Monate nach dem Prüfungstermin 
endet, 

2. wer an vorgeschriebenen Zwi-
schenprüfungen teilgenommen 

sowie vorgeschriebene schriftliche 
Ausbildungsnachweise geführt hat 

[...] 
 

§ 45 
Zulassung in besonderen Fäl-
len 
(1) Auszubildende können nach 
Anhörung der Ausbildenden und 

der Berufsschule vor Ablauf ihrer 
Ausbildungszeit zur Abschlussprü-

fung zugelassen werden, wenn 
ihre Leistungen dies rechtfertigen. 

 
§ 48 
Zwischenprüfungen 
(1) Während der Berufsausbil-

dung ist zur Ermittlung des Aus-
bildungsstandes eine Zwischen-

prüfung entsprechend der Ausbil-
dungsordnung durchzuführen. Die 

§§ 37 bis 39 gelten entsprechend.  
(2) Sofern die Ausbildungsord-

nung vorsieht, dass die Ab-

schlussprüfung in zwei zeitlich 
auseinander fallenden Teilen 

durchgeführt wird, findet Absatz 1 
keine Anwendung. 

 
§ 71 

Zuständige Stellen 
(1) Für die Berufsbildung in Beru-

fen der Handwerksordnung ist die 
Handwerkskammer zuständige 

Stelle im Sinne dieses Gesetzes.  
(2) Für die Berufsbildung in nicht-

handwerklichen Gewerbeberufen 
ist die Industrie- und Handels-

kammer zuständige Stelle im 
Sinne dieses Gesetzes. 

(8) Soweit Kammern für einzelne 
Berufsbereiche der Absätze 1 bis 

6 nicht bestehen, bestimmt das 

Land die zuständige Stelle. 
 
§ 76 
Überwachung, Beratung 
(1) Die zuständige Stelle über-
wacht die Durchführung 

1. der Berufsausbildungsvorberei-
tung, 

2. der Berufsausbildung und 

3. der beruflichen Umschulung 

und fördert diese durch Beratung 
der an der Berufsbildung beteilig-

ten Personen. Sie hat zu diesem 
Zweck Berater oder Beraterinnen 

zu bestellen. 
 

Berufsbildungsausschuss der 
zuständigen Stelle 
§ 77 
Errichtung 
(1) Die zuständige Stelle errichtet 
einen Berufsbildungsausschuss. 

Ihm gehören sechs Beauftragte 
der Arbeitgeber, sechs Beauftrag-

te der Arbeitnehmer und sechs 
Lehrkräfte an berufsbildenden 

Schulen an, die Lehrkräfte mit 
beratender Stimme. 

 

 
 

 
Stader Tageblatt 18.11.2008 
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Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz - JArbSchG) 
 
§ 8 Dauer der Arbeitszeit 
 
(1) Jugendliche dürfen nicht mehr als acht Stunden 

täglich und nicht mehr als 40 Stunden wöchentlich 
beschäftigt werden. 

 
(2) Wenn in Verbindung mit Feiertagen an Werktagen 

nicht gearbeitet wird, damit die Beschäftigten eine 
längere zusammenhängende Freizeit haben, so darf die 

ausfallende Arbeitszeit auf die Werktage von fünf zu-
sammenhängenden, die Ausfalltage einschließenden 

Wochen nur dergestalt verteilt werden, daß die Wo-
chenarbeitszeit im Durchschnitt dieser fünf Wochen 40 

Stunden nicht überschreitet. Die tägliche Arbeitszeit 
darf hierbei achteinhalb Stunden nicht überschreiten. 

 

(2a) Wenn an einzelnen Werktagen die Arbeitszeit auf 
weniger als acht Stunden verkürzt ist, können Jugendli-

che an den übrigen Werktagen derselben Woche acht-
einhalb Stunden beschäftigt werden. 

 
(3) In der Landwirtschaft dürfen Jugendliche über 16 

Jahre während der Erntezeit nicht mehr als neun Stun-
den täglich und nicht mehr als 85 Stunden in der Dop-

pelwoche beschäftigt werden. 
 

§ 9 Berufsschule 
 
(1) Der Arbeitgeber hat den Jugendlichen für die Teil-
nahme am Berufsschulunterricht freizustellen. Er darf 

den Jugendlichen nicht beschäftigen  
1. vor einem vor 9 Uhr beginnenden Unterricht; dies gilt 

auch für Personen, die über 18 Jahre alt und noch 
berufsschulpflichtig sind, 

2. an einem Berufsschultag mit mehr als fünf Unter-

richtsstunden von mindestens je 45 Minuten, einmal in 
der Woche, 

3. in Berufsschulwochen mit einem planmäßigen Block-
unterricht von mindestens 25 Stunden an mindestens 

fünf Tagen; zusätzliche betriebliche Ausbildungsveran-
staltungen bis zu zwei Stunden wöchentlich sind zuläs-

sig. 
 

(2) Auf die Arbeitszeit werden angerechnet  
1. Berufsschultage nach Absatz 1 Nr. 2 mit acht Stun-

den, 
2. Berufsschulwochen nach Absatz 1 Nr. 3 mit 40 Stun-

den, 
3. im übrigen die Unterrichtszeit einschließlich der Pau-

sen. 
 

(3) Ein Entgeltausfall darf durch den Besuch der Berufs-
schule nicht eintreten. 

 
(4) (weggefallen) 


